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Superplusbenzin 
 
Lieferspezifikation für Superplusbenzin gemäss oder über den Anforderungen nach der 
ÖNORM EN 228 über die Qualität von Ottokraftstoffen. 
 

 
 
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben 
vorbehalten. 
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Das Produkt ist klar und frei von sichtbarem Wasser und/oder festen Fremdstoffen. 
1. Sommer: 1.Mai bis 30. September 

Winter: 1.November bis 28. (29.) Februar 
Übergang: 1. Oktober bis 31. Oktober und 1. März bis 30. April. 

2. Diese Werte gelten für Prüfungen beim Erzeuger, Hersteller oder Importeur. 
Im Falle von Prüfungen beim Käufer (Abnehmer) sind ROZ und MOZ nicht zu beanstanden, wenn 
folgende Werte nicht unterschritten werden: 
ROZ 97,6 
MOZ 87,4 

3. Ein Zusatz geeigneter Stabilisatoren ist erforderlich 
4. Ein Zusatz geeigneter Stabilisatoren kann erforderlich sein 
5. Folgende sauerstoffhaltigen organische Verbindungen sind als alternative Kraftstoffkomponenten 

für Fahrbenzine zugelassen: 
Methanol, Ethanol, Iso-propyl-Alkohol, Iso-butyl-Alkohol, Tert-butyl-Alkohol, Methyl-tert-butyl- 
Ether, Ethyl-tert-butyl-Ether, andere Ether mit fünf oder mehr Kohlenstoffatome im Molekül und 
einem Siedepunkt unter 210°C und andere Mono-Alkohole mit einem Siedepunkt unter 210°C. 


